
Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 5 – Baufachwerker/-in mit berufliche Handlungskompetenz  
im Beruf Zimmerer/Zimmerin“ 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  
Einsatzgebiete  

Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  
Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 38  Nr. 1 
§ 38  Nr. 2 
§ 38  Nr. 3 
§ 38  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 38 Nr. 5 
§ 38 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich Zimmerer 
durchführen 
 

Holzkonstruktionen herstellen 
- Vertiefung der Kompetenzen 

o Dachflächen über zusammengesetzten Grundrissen ausmitteln 
o Dachkonstruktionen, die Austragen und Schiften erfordern, mit gleicher und ungleicher 

Neigung einschließlich Anbauten und Dachgauben in unterschiedlichen Ausführungen 
herstellen 

o vorgefertigte Elemente und Holzkonstruktionen für Wände, Decken und Dächer 
transportieren, einbauen und verankern 

Unterkonstruktionen und Bekleidungen herstellen 
- Vertiefung der Kompetenzen 

o Außenwandbekleidungen, insbesondere unter Berücksichtigung der Hinterlüftung, 
herstellen 

o Fugen und Ecken bei Holzkonstruktionen und Fassaden hinsichtlich der Schlagregen- 
und Winddichtigkeit ausbilden und Anschlüsse herstellen 

 
Bauteile herstellen, einbauen und befestigen 
- Vertiefung der Kompetenzen 

o vorgefertigte Bauteile, insbesondere Fenster und Türen, einbauen 
o Befestigungs- und Montagehilfsmittel für Verankerungen, insbesondere Dübel, 

Diagonalverbände, Spannschlösser, Abstandhalter und Stahlblechverbindungsmittel, 
auswählen und einbauen  

o gerade und gewendelte Treppen herstellen und einbauen 
 
Holzkonstruktionen erhalten und instand setzen  
- Schäden durch Sichtprüfung feststellen und dokumentieren 
- Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen 
- Art und Umfang der Instandsetzung abschätzen 

§ 38 Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
§ 38 Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 
§ 38 Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
§ 38 Nr. 12 
 
 
 
 
 
 

LF 13 
LF 14 
LF 15 
LF 16 
LF 17 
LF 18 
 

 
12 



- Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchführen, Formen und Schablonen herstellen, 
Holzbauteile ersetzen und ergänzen, Holzschutzmaßnahmen durchführen 

 
Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen 
- qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen, Arbeitsergebnisse 

feststellen und dokumentieren 
- Aufmaß anfertigen, Leistung berechnen 
 
 

 
§ 38 Nr. 13 
 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


